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In share sind in allen drei Städten durch das Car-
Sharing-Angebot mehr Fahrzeuge auf die Straße 
gekommen, als parallel in privaten Haushalten 
abgeschafft wurden. Das Bemerkenswerte ist: Die 
Untersuchungen widersprechen sich nicht, denn sie 
haben unterschiedliche CarSharing-Varianten un-
tersucht. Stationsbasiertes CarSharing wirkt anders 
als free-floating CarSharing.

Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes STARS ha-
ben der bcs und seine europäischen Projektpartner 
die verkehrsentlastende Wirkung unterschiedlicher 
CarSharing-Varianten analysiert. In Deutschland 
wurden Fallstudien in innerstädtischen Wohnge-
bieten der Städte Köln, Stuttgart und Frankfurt 
(Main) sowie in der Gesamtstadt Frankfurt (Main) 
durchgeführt. 

Quelle: Bundesverband CarSharing e.V., 2020
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Stationsbasiertes CarSharing führt zur Abschaffung privater Pkw

Die wichtigsten Erkenntnisse der neuen Studien 
sind: Die größte verkehrsentlastende Wirkung wird 
durch das stationsbasierte CarSharing erbracht. Die 
meisten Nutzer*innen dieser CarSharing-Variante ha-
ben kurz vor der Anmeldung oder danach ein oder 
mehrere private Fahrzeuge dauerhaft abgeschafft. 
Über 80 Prozent der Nutzer*innen verfügen über kein 

privates Auto mehr im eigenen Haushalt. Der Besitz 
von Zeitkarten für den Öffentlichen Nahverkehr ist 
bei diesen Nutzer*innen mit über 60 Prozent be-
sonders hoch. Die Kund*innen fahren seit der Anme-
ldung zum CarSharing häufiger mit Rad, Bussen und 
Bahnen. Ein Auto wird seltener genutzt.

Free-floating CarSharing wirkt nur in Kombination mit stationsbasiertem CarSharing 
verkehrsentlastend

Free-floating CarSharing hat keine oder eine 
geringe verkehrsentlastende Wirkung. Für die 
Kund*innen dieser Angebote ist das CarSharing oft 
nur eine Ergänzung zum eigenen Auto. Verglichen 
mit Haushalten, die CarSharing gar nicht nutzen, 
sind Free-floating-Kund*innen jedoch multimoda- 
ler unterwegs.

Kombinierte CarSharing-Angebote, die stations-
basiertes und free-floating CarSharing aus einer 
Hand anbieten, kommen wie rein stationsbasierte 
Angebote auf eine sehr gute verkehrsentlastende 
Wirkung. Kombinierte Angebote sind demnach ein 
Weg, auch free-floating CarSharing verkehrsentlas-
tend anzubieten.

Schlussfolgerungen für kommunale Mobilitätskonzepte

Kommunen sollten die hohe verkehrsentlastende 
Wirkung des stationsbasierten CarSharing dadurch 
unterstützen, dass sie reservierte CarSharing-Stell-
plätze im öffentlichen Straßenraum einrichten. 
Dadurch werden diese Angebote für bisherige Nicht- 
Nutzer*innen sichtbarer. Ziel sollte ein möglichst 
flächendeckendes Netz wohnortnaher CarSharing- 
Stationen für stationsbasiertes CarSharing sein. 

Mit dem stationsbasierten CarSharing als Basis 
können zusätzliche Angebote des free-floating Car-
Sharing die Attraktivität des Gesamtangebots für 
verschiedene Zielgruppen erhöhen. Dort, wo die 
Varianten bereits parallel zueinander existieren, 
kann auch die Vernetzung durch Mobility as a Ser-
vice-Apps die Kombination der Varianten fördern.

Alle aktuellen Erkenntnisse zur verkehrsentlastenden Wirkung des  
CarSharing hat der Bundesverband CarSharing e.V. jüngst in dem  
Fact Sheet „Verkehrsentlastung durch CarSharing“ veröffentlicht.  
Auf www.carsharing.de steht es zum Download bereit.
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E-Mobilität im CarSharing: nachhaltig, 
aber noch nicht wirtschaftlich

Zum 1. Januar 2020 lag der Anteil an E-Fahrzeugen in 
der deutschen CarSharing-Flotte bei 18 Prozent. Der 
E-Anteil im gesamten bundesdeutschen Pkw-Bestand 
betrug zur gleichen Zeit 0,5 Prozent1. CarSharing ist 
dem Gesamtmarkt, was die Elektromobilität angeht, 
also ein gutes Stück voraus.

Mit einer raschen vollständigen Elektrifizierung der 
gesamten deutschen CarSharing-Flotte ist jedoch 
nicht zu rechnen. Nutzungsvorbehalte der Kund*in-
nen, fehlende Wirtschaftlichkeit und fehlende Lade- 
infrastrukturen sind aktuell die größten Hindernisse, 
den E-Anteil im CarSharing weiter zu erhöhen.

Der Anteil an E-Fahrzeugen im CarSharing ist weit höher als in der deutschen Pkw-Flotte. Bild: teilAuto (Mobility Center)

1 Kraftfahrt-Bundesamt: batterie-elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride (Stand 1.1.2020)
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Auch CarSharing-Nutzer*innen bevorzugen bisher herkömmliche Autos

E-Autos haben in den CarSharing-Flotten nach wie 
vor eine deutlich schlechtere Auslastung. Sie werden 
seltener gebucht und dann meist nur für kürzere 
Fahrten. Die Nutzer*innen hält die Angst, nicht weit 
genug mit dem Auto zu kommen, und die mangelnde 
Erfahrung mit Ladeinfrastrukturen davon ab, sich für 
ein E-Fahrzeug zu entscheiden.

Aktuelle Nutzungsdaten unserer Mitglieder kommen 
zu dem Ergebnis, dass Elektroautos in CarSharing- 
Diensten lediglich 70 Prozent der Jahresfahrleistung 
von herkömmlichen Autos erreichen. Hinzu kommen 
Ladeausfallzeiten, sofern tagsüber zwischengeladen 
werden muss. Hohe E-Quoten sind daher für die meis- 
ten CarSharing-Anbieter ein wirtschaftliches Risiko.

Eine aktuelle Studie des ZEW Mannheim2 stellt fest, 
dass zwischen 82 und 92 Prozent aller täglich mit Ver-

brennungsmotoren zurückgelegten privaten Fahrten 
auch mit E-Autos bewältigt werden können. Das gilt 
selbst bei sehr ungünstigen Annahmen zu Reichwei- 
ten und Lademöglichkeiten für die E-Fahrzeuge. 

Lange Fahrten mit E-Fahrzeugen bleiben jedoch 
ein Problem. Denn die begrenzte Reichweite der 
Fahrzeuge und Schwierigkeiten beim Finden freier  
Ladesäulen sorgen zurzeit noch für erhebliche Con-
venience-Nachteile gegenüber Fahrzeugen mit Ver- 
brennungsmotor. Daher setzen die meisten Car- 
Sharing-Anbieter momentan auf gemischte Flotten. 
Denn eine CarSharing-Flotte muss alle Nutzungssze-
narien für einen privaten Pkw abbilden, nicht nur sol-
che, die sich mit E-Fahrzeugen bequem bewältigen 
lassen. Erst dadurch wird das CarSharing zum privat-
en Pkw konkurrenzfähig und kann die gewünschte 
verkehrsentlastende Wirkung entwickeln.

Herausforderung Ladeinfrastruktur: Nutzungskonflikte und fehlende Förderung

Die fehlende Ladeinfrastruktur ist das zweite große 
Problem für das E-CarSharing. Free-floating Fahrzeu-
ge nutzen heute zumeist öffentliche Ladepunkte. 
Durch den allgemeinen Zuwachs an E-Fahrzeugen 
auf den Straßen kommt es hier aber immer öfter zu 
Nutzungskonflikten, auch da die CarSharing-Fahrzeu-
ge häufig länger als nötig den Ladepunkt blockieren. 
Eine deutliche Angebotsausdehnung von elektrisch 
angetriebenen free-floating Fahrzeugen ist ohne  
einen gleichzeitigen Ausbau der Ladepunkte in den 
bedienten Gebieten kaum möglich.

Beim stationsbasierten CarSharing beginnt und en-
det jede Buchung eines Fahrzeugs auf dessen eigen-
em Stellplatz. Fast immer erfolgt das Laden derzeit 
an privaten Ladepunkten. Für die Errichtung und 
den Betrieb der Ladeinfrastrukturen müssen die Car-
Sharing-Anbieter häufig selbst aufkommen. Aktuell 
gibt es keine Förderung seitens des Bundes oder der 
Länder. Die neu angedachten Förderprogramme des 
Bundes zum Ausbau der Ladeinfrastrukturen für das 
private Laden zuhause und auf Betriebsgeländen 

(Laden während der Arbeitszeit der Beschäftigten) 
lassen das CarSharing bisher außen vor. 

Die größte Herausforderung besteht jedoch für das 
Laden an zugeordneten Stellplätzen im öffentli-
chen Straßenraum, wie sie im CarSharinggesetz seit 
2017 vorgesehen sind. In der Begründung dieses 
Gesetzes wurde die Hoffnung ausgesprochen, dass 
die öffentlichen CarSharing-Stellplätze mit einem 
nennenswerten Anteil umweltfreundlicher Elektro-
fahrzeuge bestückt werden. 

Eine finanzielle Förderung seitens des Bundes oder 
der Länder für den Aufbau und Betrieb entspre-
chender Ladeinfrastrukturen an CarSharing-Sta-
tionen ist aber bis heute nicht geschaffen worden. 
Die derzeit geltende Ladesäulenverordnung sowie 
die Förderrichtlinien schließen eine Förderung aus, 
da der per Sondernutzung zugeordnete CarShar-
ing-Stellplatz „nicht von einem unbestimmten oder 
nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Per-
sonenkreis“ befahren werden kann.

2 Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, Juni 2020
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Ladepunkte an Stellplätzen sollten einen CarSharing-Bonus erhalten

Dass CarSharing-Anbieter einen Ladepunkt auf  
öffentlichem Grund errichten und betreiben, ist  
keine Lösung. Zum einen wären die Kosten für den  
Anbieter immens, zum anderen ist die Sondernut- 
zungsdauer des Stellplatzes auf maximal acht Jahre 
begrenzt. Es würde zudem den Wettbewerb verzer-
ren, wenn stationsbasierte CarSharing-Anbieter die  
Kosten der Ladepunkte im großen Maße aus eige-
ner Tasche finanzieren müssten, während Free-float-
ing-Anbieter nur dort Elektrofahrzeuge einsetzen, 
wo von der öffentlichen Hand eine ausreichende 
öffentliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt  
wird. Dies würde zudem gerade denjenigen Car- 
Sharing-Angeboten schaden, die die größte verkehrs- 

entlastende Wirkung erreichen: dem stationsbasie- 
rten Car-Sharing.

Die Ladesäulenverordnung sollte deshalb so ange- 
passt werden, dass auch durch Sondernutzung 
zugeordnete Stellplätze im öffentlichen Straßen-
raum finanziert werden können. Fördernehmer soll-
ten vorrangig Kommunen, Stadtwerke oder Ener- 
gieversorgungsunternehmen sein, da diese die Lade- 
infrastruktur auch langfristig nutzen können. Da 
Ladepunkte an CarSharing-Stellplätzen geringere Er-
löse bringen als Ladepunkte im öffentlichen Raum, 
sollte die Förderung der Ladepunkte einen CarSharing- 
Bonus beinhalten.

Anteil Elektrofahrzeuge im gesamten Pkw-Bestand in Deutschland: 0,50 % 
Quelle: KBA, Stand 01.01.2020

4.561

3.242

1.319

18,0 %

12,8 %

5,2 % 

E-Fahrzeuge 
und Plug-in Hybride 

in der Flotte

in %

CarSharing gesamt

davon große 
free-fl oating Flotten

davon andere 
CarSharing-Anbieter

Elektrofahrzeuge  
in CarSharing-Flotten



14    bcs Jahresbericht 2019/2020 CarSharing in Deutschland

Die Umweltprämie 2.0 könnten alle Menschen in Anspruch nehmen, die sich klimaschonend und effizient fortbewegen wollen.  
Bild: KVR&MVG

Umweltprämie 2.0: 
fördert ÖPNV, Radverkehr 
und geteilte Mobilität

Im Sommer 2020 hat der Bund ein Konjunkturpro- 
gramm gestartet, um die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie abzufedern. Das CarSharing als 
Autobaustein einer nachhaltigen Mobilität in seine 
Wirtschaftshilfe einzubeziehen, hat der Bund dabei 

verpasst. Stattdessen wurde eine Kaufprämie für 
E-Autos beschlossen. 

Autokaufprämien – selbst solche für Elektrofahr- 
zeuge – sind immer ÖPNV- und CarSharing-Verhin- 
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derungsprämien. Denn mit einem Autokauf werden  
zugleich jene Mobilitätsroutinen der privaten  
Haushalte verfestigt, die heute eine klimaverträgli-
chere und flächeneffizientere Mobilität verhindern. 
Autokaufprämien sind daher niemals neutral zum 
übrigen Verkehrssystem.

Sie schaden den Verkehrsträgern des Umweltver-
bunds erheblich und langfristig. Deswegen darf es 
keine weitere Förderung des privaten Autokonsums 
geben. Stattdessen sind Maßnahmen erforderlich, 
die den Umstieg auf klimaverträgliche und effi-
ziente Verkehrsträger gezielt fördern.

Umweltprämie 2.0 bringt die Verkehrswende voran

Bund, Länder und Kommunen sind gleichermaßen 
in der Verantwortung, sowohl auf die Corona-Krise 
als auch auf die Klima-Krise zu reagieren und Kon-
junkturmaßnahmen zu entwickeln, die der nachhal-
tigen Mobilität dienen. 

Die Autokauf-Prämie ist beschlossen. Der Bundes- 
verband CarSharing e.V. wünscht sich, dass eine 
Umweltprämie 2.0 nun zumindest folgt. Diese Um-
weltprämie 2.0 ist ein Mobilitätspaket, welches 
eine Jahreskarte für den ÖPNV, ein Fahrtguthaben 
für Sharing-Dienste sowie einen Zuschuss für den 
Kauf eines Fahrrads/Pedelecs umfasst. Alle Men-
schen, die sich klimaschonend und effizient fortbe-
wegen wollen, können sie in Anspruch nehmen.

Die Umweltprämie 2.0 zielt direkt darauf ab, geteilte 
Verkehrsmittel zu fördern. Für Haushalte, die ein-
en privaten Pkw abschaffen, kann sich der Förder-
zeitraum verlängern oder der Zuschuss erhöhen.

Die Umweltprämie fördert ein multimodales Mo-
bilitätsverhalten, da nicht nur ein Verkehrsträger 
vergünstigt genutzt werden kann. Sie setzt einen 
starken Anreiz zum Umstieg vom Pkw auf nachhal-
tige Verkehrsmittel und verbindet die Förderung 
einer dringend notwendigen Mobilitätswende mit 
einer Förderung der dafür benötigten Verkehrsun-
ternehmen und Mobilitätsdienste. Im Gegensatz zu 
pauschalen Zuschüssen sind die Unternehmen aber 
gefordert, ihren Kund*innen auch eine attraktive 
Leistung anzubieten, damit diese Menschen nicht 
wieder in das Auto umsteigen.

Im Gegensatz zu Auto-Kaufprämien bringt die Um-
weltprämie Vorteile für alle Menschen, da sie nicht 
nur solche Haushalte adressiert, die sich einen Neu-
wagen leisten können. Sie entspricht damit dem 
Prinzip der sozialen Nachhaltigkeit. Die Maßnahme 
wäre zudem kurzfristig realisierbar und wäre im 
Vergleich zu langfristigen Infrastrukturinvesti-
tionen sofort wirksam.

Investitionsprogramm für multimodale Mobilität starten

Eine Umweltprämie 2.0 muss um ein Investitions- 
programm des Bundes und der Länder ergänzt 
werden, um in ganz Deutschland die Infrastruk- 
turen für eine zukunftsfähige multimodale und 
klimaverträgliche Mobilität auf- und auszubauen. 
Attraktive ÖPNV-Angebote müssen auch im ländli-

chen Raum geschaffen werden, der Aufbau eines 
flächendeckenden Netzes von CarSharing- und Mo-
bilitätsstationen sowie der Ausbau der Lade- und 
Tankinfrastrukturen für Fahrzeuge mit batterie- 
elektrischem Antrieb oder Wasserstoffantrieb soll-
ten noch intensiver gefördert werden. 
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Aktuelle  
Publikationen 
des bcs

Fact Sheet: Verkehrsentlastung durch CarSharing

Leitfaden zur Gründung neuer CarSharing-Angebote

Leitfaden zur Umsetzung der im Carsharinggesetz (CsgG) vorgesehenen 
Fördermaßnahmen

Fact Sheet: Wohnen mit CarSharing – umweltfreundliche Mobilität  
beginnt an der Haustür

Fact Sheet: Elektrofahrzeuge in CarSharing-Flotten – Chancen  
realisieren, Herausforderungen meistern

Fact Sheet: CarSharing für gewerbliche Kunden






